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RS OGH 1985/10/29 5Ob83/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1985

Norm

WEG 1975 §19 Abs1 Z1

Rechtssatz

Der in § 19 Abs 1 WEG verwendete Begri  der "Aufwendungen für die Liegenschaft" ist im weiten Sinn zu verstehen.

Auch die Aufwendungen für eine auf der Nachbarliegenschaft be ndlichen Anlage, die sowohl der im

Wohnungseigentum stehenden Liegenschaft als auch dieser Nachbarliegenschaft zugutekommt, sind, soweit sie auf

Grund der Vereinbarung zwischen den Eigentümern der betro enen Liegenschaften von den Eigentümern der im

Wohnungseigentum stehenden Liegenschaft zu tragen sind, unter § 19 Abs 1 (Z 1) WEG zu subsumieren.
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